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70 Jahre nach Abschluss der Genfer Konventionen haben sich die 

Realitäten bewaffneter Konflikte in vieler Hinsicht grundlegend 

gewandelt. Dies gibt Anlass für kritische Reflexionen zum Stand des 

humanitären Völkerrechts sowie für Ausblicke auf dessen mögliche 

Entwicklung.

Die Autorinnen und Autoren befassen sich aus unterschiedlichen 

Perspektiven mit der Rolle des Roten Kreuzes und der Schweiz für 

Achtung und Entwicklung des humanitären Völkerrechts, mit den 

Problemen seiner Durchsetzung und der Arbeit der IHFFC, aber auch 

mit möglichen Grenzen der Steuerungsfähigkeit des Völkerrechts, 

Rechtsfragen des internationalisierten nicht-internationalen 

bewaffneten Konflikts, dem Schutz der Umwelt im bewaffneten 

Konflikt sowie dem Schutz der Opfer vor Gewalt und Naturkatastrophen, 

der aktuellen Bedeutung des Seekriegsrechts, dem Cyber-Warfare, 

der militärischen Nutzung des Weltalls sowie mit dem Verhältnis von 

humanitärem Völkerrecht und Menschenrechten.

━
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Vorwort
Anlässlich des siebzigsten Jahrestages der am 12. August 1949 unterzeichneten vier 
Genfer Abkommen luden das Deutsche Rote Kreuz und die Goethe-Universität Frank-
furt (Main) am 14. November 2019 zu einem Symposium ein, das sich mit gegenwär-
tigen Fragen des Rechts bewaffneter Konflikte befasste. Der vorliegende Band enthält 
zum einen Beiträge, die auf der Grundlage einiger der auf diesem Symposium gehalte-
nen Vorträge entwickelt wurden; zum anderen wurden diese um eine Auswahl weiterer 
Erörterungen zu aktuellen Fragestellungen des humanitären Völkerrechts ergänzt. Die 
Herausgeber wollen so einen Beitrag leisten, diese Themen und ihre wissenschaftliche 
Diskussion einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Frankfurt am Main, November 2020 Rainer Hofmann

Moritz Malkmus
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70 Jahre Genfer Konventionen – Entwicklung und aktuelle 
Herausforderungen des humanitären Völkerrechts

Rainer Hofmann und Moritz Malkmus*

I. Einführung

Die Genfer Abkommen von 1949 bilden seit nunmehr 70 Jahren die universelle Grund-
lage des Schutzes der Opfer bewaffneter Konflikte1 und stellen gemeinsam mit ihren 
Zusatzprotokollen von 1977 und 2005 den Kern des humanitären Völkervertragsrechts 
dar. Das anlässlich dieses siebzigsten Jahrestages an der Goethe-Universität Frankfurt 
(Main) veranstaltete Symposium tagt zu einer Zeit, in der im Jemen ein Bürgerkrieg mit 
internationaler Beteiligung nach Angaben der Vereinten Nationen2 zur weltweit größ-
ten humanitären Krise geführt hat, die Zivilbevölkerung in Syrien unverändert unter 
dem andauernden bewaffneten Konflikt leidet und sich auch die Lage in der Sahel- und 
Tschadseeregion angesichts immer wieder aufflammender Spannungen nicht zu bes-
sern scheint – die Aufzählung3 ließe sich fortführen. Ein Blick auf diese (und andere) 
Konfliktregionen lässt bereits erahnen, vor welchen Herausforderungen das humani-
täre Völkerrecht gegenwärtig steht, nicht zuletzt haben sich die Realitäten bewaffneter 
Konflikte seit Abschluss der Genfer Konventionen in vieler Hinsicht grundlegend ver-
ändert.4

1 Nach einer anerkannten Definition des ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadić, IT-94–1-AR72, 
 Appeals Chamber, Decision, 2.10.1995, Rn. 70 lässt sich der Begriff des bewaffneten Konflikts wie 
folgt bestimmen: „[A]n armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between States 
or protracted armed violence between governmental authorities and organized armed groups or be-
tween such groups within a State.“; sh. dazu N. Melzer, International Humanitarian Law. A Compre-
hensive Introduction, Genf 2019, S. 50.

2 OCHA, Global Humanitarian Overview 2020, 3.12.2019, abrufbar: https://reliefweb.int/report/
world/global-humanitarian-overview-2020-enarfrzh (19.5.2020).

3 Vgl. allein die Übersicht der Einsatzgebiete des IKRK unter https://www.icrc.org/en/where-we-work 
(15.10.2020); sowie A. Bellal (ed.), The War Report. Armed Conflicts in 2018, Geneva 2019, S. 31 ff., 
die im Betrachtungszeitraum von 18 internationalen und 51 nicht-internationalen bewaffneten Kon-
flikten ausgeht; oder den ICRC, Report on International Humanitarian Law and the challenges of 
contemporary armed conflicts. Recommitting to protection in armed conflict on the 70th anniversary 
of the Geneva Conventions (Challenges Report), Genf 22.11.2019, abrufbar: https://www.icrc.org/
en/document/icrc-report-ihl-and-challenges-contemporary-armed-conflicts (15.10.2020).

4 Einige dieser Veränderungen beschreiben H. Münkler, The wars of the 21st century, International Re-
view of the Red Cross (IRRC) 85 (2003), S. 7–22; R. Geiß, Asymmetric conflict structures, IRRC 88 
(2006), S. 757–777; W. Heintschel von Heinegg/V. Epping (eds.), International Humanitarian Law 
Facing New Challenges. Symposium in Honour of Knut Ipsen, Berlin et al. 2007; W. Heintschel von 

* Prof. Dr. Dr. Rainer Hofmann war Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Völker- und 
 Europarecht an der Goethe-Universität Frankfurt (Main) und ist dort jetzt als Seniorprofessor tätig; 
Moritz Malkmus ist dort studentische Hilfskraft.
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Insofern bietet das Jubiläum sowohl Anlass als auch den Rahmen für einige kritische 
Reflexionen zum Stand des humanitären Völkerrechts sowie für Ausblicke auf dessen 
(mögliche) Entwicklung. Als Ausgangspunkt hierfür widmet sich diese Einführung der 
Entstehung sowie der Kodifikation einiger Kernbereiche des humanitären Völkerrechts 
(II.), bevor sie mit einer kurzen Vorschau auf die in diesem Band befindlichen Beiträge 
(III.) schließt.

II. Entwicklung und Kodifikation des humanitären Völkerrechts

Frühe Versuche, die verheerende Gewalt des Krieges zu begrenzen, lassen sich histo-
risch ebenso weit zurückverfolgen wie das (Un-)Wesen des Krieges selbst.5 Im Wan-
del der Epochen und Kulturen gründeten sie zunächst auf religiösen Geboten, militä-
rischen Gebräuchen, Ehrenkodizes oder ad hoc-Vereinbarungen der Konfliktparteien6 
und wurden erst deutlich später im Zuge umfassender Kodifikationsbestrebungen7 auf 
dem europäischen Kontinent Teil des positiven Rechts. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten 

Heinegg, Asymmetric Warfare, in: R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public Internatio-
nal Law (MPEPIL Online Edition www.mpepil.com, Stand: 2010); H.-J. Heintze/K. Ipsen (Hrsg.), 
Heutige bewaffnete Konflikte als Herausforderungen an das humanitäre Völkerrecht. 20 Jahre Institut 
für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht  – 60 Jahre Genfer Abkommen, Heidel-
berg et al. 2011; A. Cassese, Current challenges to international humanitarian law, in: A. Clapham/ 
P. Gaeta (eds.), The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford 2014, S. 1–19; 
K. Schöberl, Neuere Entwicklungen im humanitären Völkerrecht, Humanitäres Völkerrecht – Infor-
mationsschriften (HuV-I) 28 (2015), S. 67–72; M. Bothe, Neue Formen bewaffneter Konflikte – neue 
Strukturen der internationalen Ordnung?, in: G. Biaggini/O. Diggelmann/C. Kaufmann (Hrsg.), 
 Polis und Kosmopolis. Festschrift für Daniel Thürer, Zürich/St. Gallen/Baden-Baden 2015, 43–54;  
T. Gill/R. Geiß/R. Heinsch, The Conduct of Hostilities and International Humanitarian Law: challen-
ges of 21st century warfare, Project Report, ILA Study Group 2017; sowie zuletzt ICRC, Challenges 
Report 2019 (Fn. 3).

5 Sh. zu den Ursprüngen des Rechts bewaffneter Konflikte H.-P. Gasser/N. Melzer, Humanitäres Völ-
kerrecht, 2. Aufl., Zürich et al. 2012, S. 35 f.; J. Crowe/K. Weston-Scheuber, Principles of International 
Humanitarian Law, Cheltenham/Northampton 2013, S. 3 f.; D. Turns, The Law of Armed Conflict 
(International Humanitarian Law), in: M. D. Evans (ed.), International Law, 5th ed., Oxford 2018, 
S.  840–876 (840); M. Bothe, Friedenssicherung und Kriegsrecht, in: W. Graf Vitzthum/A. Proelß 
(Hrsg.), Völkerrecht, 8. Aufl., Berlin/Boston 2019, S.  755–873 (815 ff.); N. Melzer (Fn.  1), S.  34; 
ICRC, GC III Commentary, Cambridge 2020, Introduction, Rn. 4. Zum Recht der Friedenssicherung 
(ius contra bellum), das hier weitestgehend ausgeblendet wird, sh. etwa M. Bothe, ibid., S. 755–873 
(762 ff.).

6 Vgl. eingehend und mit weiteren Bsp. H.-P. Gasser/N. Melzer (Fn. 5), S. 35; M. E. O’Connell, Historical 
Developments and Legal Basis, in: D. Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law 
(IHL), 3rd ed., Oxford 2013, S. 1–42 (16); M. Sassòli, International Humanitarian Law, Cheltenham/
Northampton 2019, S. 5.

7 Vgl. zu den allg. Bestrebungen dieser Zeit, Gewohnheitsrecht zu kodifizieren A. Verdross/B. Simma, 
Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis, 3. Aufl., Berlin 1984, S. 373 § 590; sowie speziell hin-
sichtlich des Rechts bewaffneter Konflikte D. Schindler/J. Toman (eds.), The Laws of Armed Con-




